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 Veröffentlicht am 18.04.2013

Norm

AußStrG §110

1. AußStrG § 110 heute

2. AußStrG § 110 gültig ab 26.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2017

3. AußStrG § 110 gültig von 01.02.2013 bis 25.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2013

4. AußStrG § 110 gültig von 01.01.2005 bis 31.01.2013

Rechtssatz

Das objektbezogene Selbstbestimmungsrecht wird in Lehre und Rechtsprechung auch als „Hausrecht“ bezeichnet. Es

folgt dogmatisch aus der Eigentumsfreiheitsklage (actio negatoria), der Klage des besitzenden Eigentümers auf Abwehr

von Störungen. Dieses Recht unterliegt freilich, wie jedes andere Ausschlussrecht des Eigentümers, gewissen privat-

und öBentlich-rechtlichen Beschränkungen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Übertragung von öBentlichen

Aufgaben einer (unbeschränkten) Durchsetzung des Hausrechts entgegensteht.
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